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1 Anlass, Erfordernis und allgemeine Ziele der Planaufstellung  

Die Gemeinde Frankenthal beabsichtigt an der Großharthauer Straße einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

für das Flurstück 609, Gemarkung Frankenthal aufzustellen. Im Geltungsbereich soll der historisch entstandene 

Standort einer Autowerkstatt bauplanungsrechtlich als Mischgebiet verdichtet, geringfügig erweitert und damit 

zukuftssicher werden. Dieser Bebauungsplan setzt innerhalb des Geltungsbereiches verbindliche Regeln zur 

Bebauung und Erschließung fest. Er trägt somit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in der Gemeinde 

Frankenthal bei. Einer ortsuntypischen oder das Landschaftsbild störenden Bebauung wird mit Hilfe konkreter 

Festsetzungen und bauordnungsrechtlicher Regelungen entgegengewirkt.  

Die Gemeinde Frankenthal folgt dem Antrag des Vorhabenträgers und stellt diesen vorhabenbezogene 

Bebauungsplan nach § 12 BauGB auf.  

Ziel dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es, den ortstypischen ländlichen Mischgebietsstandort zu 

erhalten, zu verdichten und maßvoll geringfügig zu erweitern. Der Geltungsbereich liegt etwa mittig zwischen den 

Gemeinden Frankenthal und Großharthau. Die Ortskerne liegen in jeweils 2 km Entfernung. Die bestehende direkte 

Anbindung an die Großharthauer Straße einschließlich Medien bieten optimale Voraussetzungen für das 

Verdichten des Mischgebietes.  

Die langfristig nachhaltige Sicherung des bestehenden Werkstattgebäudes sowie deren Erweiterung durch 

zugeordnetes Wohnen soll im Mischgebiet ermöglicht werden. Erweiternde Bauformen müssen sich an der 

vorhandenen Bebauung orientieren und sich zurückhaltend in das vorhandene Ensemble der bestehenden 

Gebäudegruppe einordnen. Verkehrs- und Medienseitig ist der Geltungsbereich über die bündig angrenzende 

Großharthauer Straße erschlossen. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren. Die 

Verwaltungsgemeinschaft Großharthau-Frankenthal hat einen wirksamen Flächennutzungsplan, der seit 

12.10.2010 Gültigkeit besitzt. Der Bebauungsplan wird gem. § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren aufgestellt. Der 

Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Großharthau-Frankenthal hat die 8 Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Großharthau-Frankenthal beschlossen. In der öffentlichen 

Ratssitzung der Gemeinde Frankenthal am 09.09.2021 wurde der Beschluss zur Aufstellung dieses 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Frankenthal Großharthauer Straße“ gefasst.  

2 örtliche Gegebenheiten 

2.1 Lage des räumlichen Geltungsbereiches  

Die Gemeinde Frankenthal liegt in der Region Oberlausitz- Niederschlesien, im Süden des Landkreises Bautzen, 

südlich der Autobahn A4. Das Gemeindegebiet erstreckt sich zwischen den östlich gelegenen Städten 

Bischofswerda und der Gemeinde Rammenau sowie der nordwestlich anschließenden Kleinstadt Großröhrsdorf. 

Im Süden grenzt die Gemeinde an die Gemeinde Großharthau, mit der sie eine Verwaltungsgemeinschaft bildet. 

In ca. 30 km Entsfernung befindet sich im Westen die sächsische Landeshauptstadt Dresden.  

Die Gemeinde Frankenthal erstreckt sich auf einer Fläche von 9,430 km2 (Stand 30.06.2021). Im Gemeindegebiet 

leben 923 Einwohner (Stand 30.06.2021). 
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (pink) in der Gemeinde Frankenthal (rot umrandet) (Quelle: © Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2021, bearbeitet durch LA Panse; Beschriftung Landkreis und 
Geltungsbereich) 

 

Abbildung 2: Luftbild (Quelle: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2021, bearbeitet 
durch LA Panse; Geltungsbereich rot markiert) 

Der Geltungsbereich dieses Vorentwurfs befindet sich im Süden der Gemeinde Frankenthal direkt an der 

Großharthauer Straße, die als Kreisstraße K7209 ausgewiesen ist. 
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In direkter Nähe befinden sich gestreute Gebäudegruppen mit Wohngebäuden. Im Nordwesten und Südosten 

schließen Grünflächen sowie im Nordosten Landwirtschaftsflächen an den Geltungsbereich an. Die Großharthauer 

Straße liegt im Südosten des Geltungsbereichs. 

 

2.2 Bestandsbeschreibung des Plangebietes 

Im Geltungsbereich hat sich historisch ein Mischgebiet entwickelt. Aus einem ländlichen Gasthof mit 

Selbstversorgung ist eine Autowerkstatt entstanden, die heute als bedeutsamer kommunaler Dienstleister 

Spezialangebote wie die Reparatur von LKW bis 7,5 t aus der gesamten Oberlausitz und kommunaler 

Wirtschaftsfahrzeuge sowie Winterdienst anbietet. Im Geltungsbereich besteht ein traditionsreiches Unternehmen, 

mit für die Kommune und darüber hinaus für den regionalen Raum bedeutsamen Versorgungsaufgaben, das 

angesichts der Immissionen außerhalb der Ortschaft sinnvoll positioniert ist.  

Die Werkstatt umgrenzenden Flächen sind vorrangig durch artenarmes Intensivgrünland geprägt. Es bestehen 

durch Bebauung und Verkehrsflächen der Werkstatt vollversiegelte Flächen. Im Süden und Nordosten sind 

bestehende Einzelbäume zu finden, die erhalten werden sollen. 

Der Geltungsbereich ist städtebaulich in ein bestehendes Ensemble aus gestreuten Gebäudegruppen einzuordnen. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Wohnhaus mit Nebenanlagen. In einiger Entfernung 

liegen zwei weitere Wohngebäude mit Nebengelass. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherung des Standorts und das Definieren maßvoller Verdichtungs- und 

Erweiterungsmöglichkeiten im Rahmen eines zutreffenden Mischgebiets. An diesem, bereits bebauten Standort 

sollen Entwicklungen ermöglicht und damit ungeordnete Expansionen an anderer Stelle verhindert werden.  

 

3. Übergeordnete planerische Vorgaben 

3.1 Landesentwicklungsplan1  

Der Landesentwicklungsplan Sachsen [LEP 2013] als landesplanerisches Gesamtkonzept für die räumliche 

Ordnung und langfristige Entwicklung Sachsens und seiner Teilräume setzt den Rahmen für fachliche Planungen. 

Im LEP 2013 ist die Gemeinde Frankenthal dem ländlichen Raum zugeordnet und liegt auf halber Entfernung 

zwischen dem Mittelzentrum Radeberg und dem Oberzentrum Bautzen. Das Gebiet ist Teil grenznaher Gebiete. 

Der LEP weist die Kulturlandschaft als Waldhufenflur des Westlausitzer Hügel- und Berglands aus.  

Folgende Ziele des LEP 2013 sind für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Frankenthal Großharthauer 

Straße“ von Relevanz:  

Z 2.2.1.3  Die Festsetzung neuer Wohnbaugebiete soll in zumutbarer Entfernung zu den Versorgungs- 

  und Siedlungskernen erfolgen.  

 
1 erstellt durch Sächsisches Staatsministerium des Inneren (2003): vom 16.12.2003, bekannt gemacht am 31.12.2003. 
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Z 2.2.1.4  Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist nur 
in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser Ortsteile nicht ausreichend Flächen in 
geeigneter Form zur Verfügung stehen. Solche neuen Baugebiete sollen in städtebaulicher 
Anbindung an vorhandene, im Zusammenhang bebaute Ortsteile festgesetzt werden.   

 

Z 2.2.1.6  Eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, aus 
den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie den 
Ansprüchen ortsangemessener Gewerbebetriebe und Dienstleistungseinrichtungen 
entstehenden Bedarf (Eigenentwicklung) hinausgeht, ist nur in den zentralen Orten gemäß ihrer 
Einstufung und in den Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion zulässig. 

 
Z 2.2.1.7  Brachliegende und brachfallende Bauflächen, insbesondere Gewerbe-, Industrie-, Militär- und 

Verkehrsbrachen sowie nicht mehr nutzbare Anlagen der Landwirtschaft, sind zu beplanen und 
die Flächen wieder einer baulichen Nutzung zuzuführen, wenn die Marktfähigkeit des Standortes 
gegeben ist und den Flächen keine siedlungsklimatische Funktion zukommt. Durch eine 
vorrangige Altlastenbehandlung auf Industriebrachen ist deren Wiedernutzbarmachung zu 
beschleunigen. Nicht revitalisierbare Brachen sollen rekultiviert oder renaturiert werden. 

 
Der Landesentwicklungsplan formuliert desweiteren die „Freihaltung von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren 

von Bebauung und von anderen funktionswidrigen Nutzungen (Kapitel 2.2.1 Siedlungswesen)“. 

Im Geltungsbereich befindet sich eine tradionsreiche und für das Sichern der Mobilität in der Gemeinde 

bedeutsame Fahrzeugwerkstatt, die wesentlich kommunale Dienstleistungen, wie die Reparatur von 

Wirtschaftsfahrzeugen und Winterdienste erbringt. Der Standort soll als Mischgebiet gesichert und massvoll 

verdichtet sowie erweitert werden. Das Bauvorhaben soll als zweckmäßige Erweiterung zulässig sein. Die 

Erweiterung konzentriert sich durch die Festsetzungen des Bebauungsplans in kleinmaßstäblicher Ausprägung  

Der Geltungsbereich liegt etwa mittig zwischen den Gemeinden Frankenthal und Großharthau im Sinne der 

Immissionsvermeidung mit jeweils ca. 2km in angemessener Entfernung zu den beiden Ortskernen. Die 

bestehende und auch die zukünftige Weiternutzung und Ergänzung ist damit in der bestehenden Lage zu 

befürworten. 

Der Geltungsbereich ist aus städtebaulicher Sicht ein bestehendes Ensemble gestreuter Gebäudegruppen. Auf der 

dem Geltungsbereich östlich gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Wohnhaus mit Nebenanlagen. In 

einiger Entfernung liegen zwei weitere Wohngebäude mit Nebengelass. Das Ordnen, Verdichten und geringfügige 

Erweitern der bestehenden Kerngruppen verhindert die spontane und willkürliche Zersiedlung der Landschaft. 

Durch kleinmaßstäbliche Erweiterungen wird die bereits existierende gestreute Gebäudegruppe minimalinvasiv 

ergänzt und arrondiert.  

Innerhalb der Gemeinde Frankenthal stehen derzeit keine kommunalen Baulandflächen für immissionslastige 

Mischgebiete zur Verfügung. Bei der bestehenden Werkstatt, die sich im Familienbesitz des Vorhabenträgers 

befindet, handelt es sich um einen genehmigten Baukörper. Mit dem Festsetzen eines Mischgebiets wird dem 

Antrag des Vorhasbenträgers entsprochen, der Werstatt dienende Funktionen in direkter Nähe vorort zu 

ermöglichen. Die Nähe zu bestehenden Siedlungseinheiten und die Anbindung an die Großharthauer Straße 

einschließlich Medien bieten optimale Voraussetzungen für ein Mischgebiet im Geltungsbereich. Die Erschließung 

kann gesichert werden.  

Die östlich des Geltungsbereichs befindliche Grünzäsur wird durch den vB-Plan nicht gefährdet (sh. auch 3.2 

Regionalplan). 
















